
         

Regatta Kasko-und Haftpflichtversicherung für Kleinschiffe 

Die UNIQA Versicherungs AG hat im April 2007 ihre neuen Produkte, die Regatta Kaskoversicherung 
bzw. die Regatta Haftpflichtversicherung für Kleinschiffe eingeführt, die für Hobbyzwecke verwendete 
Segelboote bzw. für Kleinmotorschiffe mit Schiffsbrief mit einer Länge von unter 20 m abgeschlossen 
werden können. 

Die Kaskoversicherungsdeckung erstreckt sich unter anderem auf Brand-, Explosion-,Blitzschlag-, 
Auffahren,-Scheitern-,Versinken-, Kollision, Umkippen, Diebstahl-, Raub-und Transportrisiken. Die 
Versicherung gewährt  zwar Deckung für die plötzlich und unfallartig eingetretenen Schäden, es wird 
jedoch keine Deckung für die infolge des normalen Gebrauchs entstandene Abnutzung und 
Verschleiß gewährt. Die Kleinschiffe sind daneben für die Periode der Lagerung und auch des 
Dockens im Winter, einschließlich wenn die Schiffe aufs Land gehoben oder vom Stapel gelassen 
werden, versichert. 

Für eine Zusatzprämie kann sich die Deckung auf Wettkämpfe bzw. auf die Periode des Charters 
auch erstrecken. Der Geltungsbereich der Versicherung erstreckt sich auf die Binnengewässer von 
Europa bzw. auf das Adriatische Meer. 

Der Vertrag kann unbefristet, mindestens für ein Jahr abgeschlossen werden. Die 
Versicherungsprämie wird aufgrund des im Kleinschiffsvertrag angeführten Wertes berechnet, der 
entweder dem neuen Ersatzwert, oder dem Wert des technischen Altwertes ( realer Wert) entspricht.  

Die Höhe der Prämie hängt von der Versicherungssumme des Schiffes, von dem Geltungsbereich der 
Versicherung bzw. vom Selbstbehalt ab. Zum Beispiel kann ein auf dem Balaton verwendetes 
Kleinschiff mit einem Wert  von 10 Millionen HUF für eine Jahresprämie von 140.000 HUF, während 
dasselbe Schiff auf der Adria für eine Jahresprämie von 160.000 HUF gegen die obigen Gefahren 
versichert werden. 

Die Haftpflichtversicherungsdeckung bezieht sich- mit einem ähnlichen Geltungsbereich und ähnlichen 
Zusatzdeckungen - auf die im Zusammenhang mit dem Kleinschiffsbetrieb Dritten verursachten 
Haftpflichtschäden. Als Schadenersatzlimit kann fünf-, fünfundzwanzig, bzw. hundertfünfundzwanzig 
Millionen Forint / Schaden und Jahr gewählt werden. Die Versicherungsprämie kann einige 
zehntausend Forint betragen. 

Denjenigen Versicherten ( Mietern), die 2011 einen Chartervertrag mit der Balatoner Schifffahrt 
AG abschließen, wird die Gelegenheit gewährt, im Einklang mit den Wettkampfbestimmungen 
des Ungarischen Segelbootverbandes für eine Jahresprämie von 18.000 HUF eine 
Haftpflichtversicherung mit einem Schadenersatzlimit von 5.000.000 HUF/Schaden/Jahr 
abzuschließen. 

Bei der Regulierung der eventuellen Schäden leistet unser Partner, ein international anerkannter, über 
zahlreiche Niederlassungen verfügender Schadenregulierer Hilfe, der  gleichzeitig die Garantie dafür 
ist, dass die Schadenaufnahme überall in Europa innerhalb von  ein paar Stunden erfolgen kann. Die 
Zeit und besonders die Freizeit ist von einem hohen Stellenwert für die Versicherten, eben deshalb 
streben wir uns danach, unsererseits durch die Beschleunigung der Schadenregulierung dazu 
beizutragen und diesen Wert zu bewahren. 

Für weitere Informationen und Prämienangebot: kishajo@uniqa.hu, 06(1)2386-087 (Gálné Tóth Andrea) 
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